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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

2536/J betreffend ungenützte Garagenplätze des Bundesamtsgebäu

des in der Radetzkystraße, welche die Abgeordneten Dr. Krünes, 

Dkfm. Bauer und Eigruber am 13. Juli 1988 an mich richteten, be

ehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Tiefgarage umfaßt einschließlich der im Sammelschutzraum 

vorgesehenen Einstellplätze maximal 761 Parkplätze. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Die Garagenplätze stehen derzeit den im Hause befindlichen Bun

desministerien sowie dem Finanzamt für Körperschaften zur Ver

gabe an ihre Bediensteten zur Verfügung. Seitens des Bundesmi

nisteriums für wirtschaftliche Angelegenheiten werden keine Mie

ten eingehoben. Die Vergütung für die Benützung der Garagenplät

ze müßte von den Dienstbehörden der Beqiensteten entsprechend 

den Richtlinien des Bundeskanzleramtes GZ 923. 101/3-11/2/87 "für 

die Zuordnung, Zuweisung und Festsetzung der Höhe der Vergütung 

für Garagen und Garagenabstellplätze, die Bundesbediensteten 

während der Dienstzeit zur Benützung überlassen werden", als 

Sachleistung gemäß § 24 des Gehaltsgesetzes eingehoben werden . 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

An andere Personen als Bundesbedienstete sind derzeit keine Ga

ragen überlassen, da hiefür eine gewerberechtliche Befugnis für 

das Garagierungsgewerbe erforderlich wäre, welche die Republik 

Österreich zur Zeit noch nicht besitzt. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Nach vorliegen der gewerbebehördlichen Betriebsanlagenbewilli

gung, welche von der Bundesbaudirektion Wien beantragt wurde, 

ist beabsichtigt, die Verpachtung der Garage öffentlich auszu

schreiben. Dem künftigen Pächter wird das Recht eingeräumt, die 

von den Ressorts nicht benötigten Garagen frei zu verge-

ben. 
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